
 

 
 

Protokollauszug 
aus der 

Sitzung der Ratsversammlung  
vom 15.12.2025 

 
öffentlich 
 
TOP 19 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 15 für das Gebiet östlich des 

Mühlenbachs, nördlich der Bebauung an der Straße "Mühlenredder", west-
lich der St.-Jürgener-Straße und südlich der Bebauung an der Straße "Drei 
Kronen": 
Satzungsbeschluss 
VO/2025/124 ungeändert beschlossen 

 
 
 
Beschluss  
1. Die während der Veröffentlichung des Entwurfs von den Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingereichten Stellungnahmen werden in der an-
hängenden Abwägungstabelle aufgeführt. Über die abgegebenen Stellungnahmen wird wie 
folgt entschieden (vgl. Anlage 1). Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen. 
 

2. Aufgrund des § 10 BauGB beschließt die Ratsversammlung den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 15 für das Gebiet östlich des Mühlenbachs, nördlich der Bebauung an der 
Straße "Mühlenredder", westlich der St.-Jürgener-Straße und südlich der Bebauung an der 
Straße "Drei Kronen", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan als Satzung (Anlagen 2 und 4). 
 

3. Die dazugehörige Begründung (Anlage 3) wird gebilligt. 
 

4. Der Beschluss des Bebauungsplans durch die Ratsversammlung ist nach § 10 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit der 
Begründung während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der rechtskräftige Be-
bauungsplan ins Internet unter der Adresse „www.schleswig.de/bauen-stadtentwick-
lung/bauleitplanung/rechtskraeftige-bauleitplaene“ eingestellt ist und über den Digitalen At-
las Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist. 

 
Abstimmungsergebnis 

37 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 
0 Enthaltungen 

 

 
 
 



Der Auszug entspricht dem Originalprotokoll. 


